Gemeinde Holdorf
11. Flichennutzungsplan-Anderung ../ -

Praambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Holdorf diese 11. Anderung des Flachennutzungs-
planes, bestehend aus der Planzeichnung (1 Blatt) und den nebenstehenden / untenstehenden textlichen Darstellungen,

beschlossen.

Holdorf, den 26.04.2016

(Siegel)

BlUrgermeister

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung am
24.09.2013 die Aufstellung der 11. Anderung des Fléchen-
nutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist
gemaB § 2 Abs. 1 BauGB am 25.01.2014 ortsiblich
bekanntgemacht.

Holdorf, den 26.04.2016

(Siegel)

Blrgermeister

6. Feststellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat nach Priifung der
Stellungnahmen gemaB § 3 Abs. 2 BauGB die 11. Anderung
des Flachennutzungsplanes nebst Begriindung in seiner
Sitzung am 26.04.2016 beschlossen.

Holdorf, den 26.04.2016

(Siegel)

Blrgermeister

2. Planunterlage

Kartengrundlage: AK 5
MafBstab: 1:10.000

Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersach-
sischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

Quelle:

© 2015: ‘§ LGLN
Landesamt fiir Geoinformation und Landent-
wicklung Niedersachsen, Regionaldirektion
Cloppenburg, Katasteramt Vechta

7. Genehmigung

Die Flachennutzungsplan-Anderung ist mit Verfiigung (Az.:

80.00346-2014-60 ) vom heutigen Tage
unter Auflagen / mit Massgaben / mit Ausnahme der durch

kenntlich gemachten

Teile gemass § 6 BauGB genehmigt.
Vechta, den _01.09.2016
Landkreis Vechta

(Siegel)

Unterschrift

3. Entwurf und Verfahrensbetreuung

AP

Dipl.-Ing. Anette Pollmann
Raum- und Umweliplanung

Dipl.-Ing. Anette Pollmann
MihlenstraBe 18

26340 Zetel / Neuenburg
Tel.: 04452 / 948529
Fax: 04452 /948528

Datum der Planzeichnung / -dnderung:

Vorentwurf: 30.01.2014
Entwurf: 24.02.2016
Feststellungsbeschluss 26.04.2016

Planzeichenerklarung gem. PlanzZV

4. offentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung am
24.11.2015 dem Entwurf der Flachennutzungsplan-
Anderung und der Begriindung zugestimmt und ihre
offentliche Auslegung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung
wurden am 19.02.2016 ortsublich bekannt gemacht. Der
Entwurf der Fldchennutzungsplan-Anderung und der
Begriindung haben vom 29.02.2016 bis 30.03.2016 gemaB
§ 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Holdorf, den 26.04.2016

(Siegel)

Blrgermeister

8. Beitrittsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Holdorf ist den in der Genehmigungs-
verfligung vom (Az:

) aufgefiihrten Auflagen / Massgaben / Ausnahmen

in seiner Sitzung am beigetreten.

Die 11. Fldchennutzungsplan-Anderung hat wegen der
Auflagen / Massgaben vom bis

offentlich ausgelegen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Aus-
legung wurden am ortsliblich bekanntgemacht.

Holdorf, den

(Siegel)
Blrgermeister

9. In-Kraft-Treten

Die Erteilung der Genehmigung der Flachennutzungsplan-
Anderung ist gemé&B § 6 Abs. 5 BauGB am 17.09.2016 in
der Oldenburgischen Volkszeitung bekannt gemacht
worden. Die 11. Anderung des Fldchennutzungsplanes ist
damit am _17.09.2016  wirksam geworden.

Holdorf, den _17.09.2016

(Siegel)

Blrgermeister

©

Unterirdische Hauptversorgungs-
leitung - Erdgas-Pipeline

(aus Maflstab 1 : 25.000 tbernom-
men, Lageabweichungen moglich),
Nachrichtliche Ubernahme gem.

§ 5 Abs. 4 BauGB

[::_] Grenze des Anderungsbereiches

Gewerbliche Bauflache —0—o—o-

Ortliche HauptverkehrsstraRe,
geplante Trassenfuhrung

Planfestgestellte Flache
der Autobahn,
Nachrichtliche Ubernahme
gem. § 5 Abs. 4 BauGB

5. Anderung nach &6ffentlicher Auslegung

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung-am
dem geanderten Entwurf der Flgefien-

nutzungsplan-Anderung und der Begriind zugestimmt.

Der betroffenen Offentlichkeit und deptériihrten Behérden

und sonstigen Tragern 6ffentlicherBelange wurden gemaf

§ 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB mit 8Chreiben vom

Gelegenheit zur Stellung me bis zum

gegeben.

Holdorf, den

(Siegel)

Blrgermeister

10. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der Flachen-
nutzungsplan-Anderung ist die Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften beim Zustandekommen der Flachen-
nutzungsplan-Anderung nicht geltend gemacht worden.

Holdorf, den

(Siegel)

Blrgermeister

11. Mangel der Abwagung

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der Fldchen-
nutzungsplan-Anderung sind Mangel der Abwagung nicht
geltend gemacht worden.

Holdorf, den

(Siegel)

Blrgermeister
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11. Anderung des
Flachennutzungsplanes

Maf3stab 1 : 10.000

Feststellungsbeschluss




	11. FNP [FNP-€nderung]
	FNP-Änd 
	Ü-Plan 15.000er
	TK 25




